
LANDRAT  

 
PROTOKOLL 

 
 
Auszug aus dem Protokoll des Landrates  
vom 27. Mai 2015 
 
 
Anwesend: 59 Ratsmitglieder 
absolutes Mehr: 30 Stimmen; 2/3-Mehr: 39 Stimmen 
Zeit: 08.00 bis 11.20 Uhr 

 

1. Die Tagesordnung wird genehmigt. 

2. Die Interpellation von Landrätin Therese Rotzer, Ennetbürgen, und 
Mitunterzeichnenden betreffend Verkehrserschliessung Bürgenstock 
Resort wird als dringlich erklärt. 

3. Gesetzesänderungen im Rahmen der Massnahmen Haushaltgleich-
gewicht 2015-2016: 

3.1 Die Teilrevision des Gesetzes über das öffentlich-rechtliche Arbeits-
verhältnis (Personalgesetz, PersG) wird in 2. Lesung genehmigt. 

3.2 Die Teilrevision des Gesetzes über die Nidwaldner Kantonalbank 
(Kantonalbankgesetz, NKBG) wird in 2. Lesung genehmigt. 

3.3 Die Teilrevision des Steuergesetzes betreffend Fahrkostenabzug 
wird in 2. Lesung genehmigt. 

3.4 Die Teilrevision des Steuergesetzes betreffend Aufteilung der Ge-
winn- und Kapitalsteuern wird in 2. Lesung genehmigt. 

3.5 Die Teilrevision des Steuergesetzes betreffend Aufteilung der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer wird in 2. Lesung genehmigt. 

3.6 Die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung (Ergänzungsleistungsgesetz, kELG) wird in 2. Lesung ge-
nehmigt. 

3.7 Die Teilrevision des Gesetzes über die kantonale Mittelschule (Mit-
telschulgesetz) wird in 2. Lesung genehmigt. 

3.8 Das Gesetz über die Reduktion kantonaler Beitragssätze wird in 
2. Lesung genehmigt. 
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4. Das Gesetz zur Neuregelung der Rechtsmittel im Verwaltungsver-
fahren wird in 2. Lesung genehmigt. 

5. Die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
die Landwirtschaft (Kantonales Landwirtschaftsgesetz) wird in 1. Le-
sung genehmigt. 

6. Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden EWN 

6.1 Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 des Kantonalen 
Elektrizitätswerkes Nidwalden werden genehmigt.  

Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt. Dem Verwal-
tungsrat, der Direktion und dem Personal wird die geleistete Arbeit 
bestens verdankt. 

6.2 Als Revisionsstelle auf ein Jahr wird gewählt: Pricewaterhouse-
Coopers AG, Werftestrasse 3, 6002 Luzern. 

7. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2014 der Nidwaldner 
Sachversicherung werden genehmigt. 

Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt. Dem Verwal-
tungsrat, der Direktion und dem Personal wird die geleistete Arbeit 
bestens verdankt. 

8. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2014 des Nidwaldner 
Hilfsfonds werden genehmigt.  

Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt. Der Verwal-
tungskommission, dem Verwalter und dem Personal wird die geleis-
tete Arbeit bestens verdankt. 

9. Das Einfache Auskunftsbegehren von Landrat Markus Walker, En-
netmoos, betreffend Beflaggung staatlicher Gebäude mit der Euro-
pafahne wird durch Landammann Res Schmid beantwortet. 

 

Stans, 28. Mai 2015 LANDRAT NIDWALDEN 

 Landratssekretär  

 Armin Eberli 


